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An den
Vorsitzender des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Christian Dirschauer, MdL
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nachrichtlich: 
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Silke Torp
Berliner Platz 2
24103 Kiel

Staatssekretärin

02. März 2026

Aufstellung der Verpflichtungsermächtigungen im Geschäftsbereich des MSJFSIG 
hier: Epl. 10, Kap. 1210 und Kap. 1009

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die  Abgeordnete  Krämer bittet  in  der  116.  Sitzung  des  Finanzausschusses  am  20. 
November  2025  um  eine  Auflistung  aller  Verpflichtungsermächtigungen  inkl.  ihrer 
Begründungen, die zum HHE 2026 neu hinzugekommen sind und für die Jahre 2027 ff. 
gelten. Außerdem sollen Verpflichtungsermächtigungen, die mit der Nachschiebeliste neu 
hinzugekommen  sind  und  für  die  Jahre  2027  ff.  gelten,  in  der  Aufstellung  ebenfalls 
berücksichtigt werden. 

Dienstgebäude Adolf-Westphal-Str. 4, 24143 Kiel | Barrierefreier Zugang zum Gebäude möglich | Telefon 0431 988 – 0 | 
Telefax 0431 988 – 5416 | Bushaltestellen Gablenzbrücke, Gablenzstraße (Hörnbad) | poststelle@sozmi.landsh.de |
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte und verschlüsselte Dokumente. | Medien-Informationen der
Landesregierung finden Sie aktuell und archiviert im Internet unter www.schleswig-holstein.de | Das Ministerium finden
Sie im Internet unter www.schleswig-holstein.de/sozialministerium, www.facebook.com/Sozialministerium.SH und
www.instagram.com/sozialministerium.sh

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 20/6267

Textfeld



2

Es wird um Kenntnisnahme der anliegenden Tabelle gebeten.

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Silke Schiller-Tobies

Anlage

Allgemeine Datenschutzinformationen:
Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, 
Senioren, Integration und Gleichstellung ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. 
mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union.Weitere Informationen erhalten Sie hier:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/
datenschutzerklaerung_SH.html

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung_SH.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal/servicemeta/datenschutz/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung_SH.html
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Anlage
Stand: 21.11.25

Kapitel Titel Zweckbestimmung

1004 53301 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0
1004 63301 1.250,0 0,0 1.250,0 1.250,0 0,0 1.250,0 250,0 0,0 250,0

1005 52602 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1007 63317 Förderung von Maßnahmen der Kommunen zur Fachkräftegewinnung 6.500,0 0,0 6.500,0 6.500,0 0,0 6.500,0 0,0 0,0 0,0
1007 63319 An die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die "Kompetenzteams Inklusion" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 68402 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0 400,0 0,0 400,0

1007 68411 Landesprogramm Sprach-Kitas zur Förderung freier Träger 882,0 0,0 882,0 882,0 0,0 882,0 0,0 0,0 0,0
1007 68504 800,0 0,0 800,0 800,0 0,0 800,0 800,0 0,0 800,0

1009 63318 Förderung kommunaler Projekte zur Unterstützung der freiwilligen Rückkehr 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 0,0
1009 68419 Kofinanzierung eines AMIF-Projekts zur Durchführung von Wegweiserkursen 0,0 0,0 0,0 46,0 0,0 46,0 46,0 0,0 46,0
1012 63320 883,0 0,0 883,0 883,0 0,0 883,0 0,0 0,0 0,0

1012 68201 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1012 68301 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 168,0 0,0 168,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1012 68417 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 506,0 0,0 506,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1012 68435 Gemeinschaftsaktion SH - Land für Kinder 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 0,0 80,0
1012 68443 883,0 0,0 883,0 883,0 0,0 883,0 0,0 0,0 0,0

1012 88303 Zuweisungen für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit kommunaler Träger 81,0 0,0 81,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1012 89303 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 324,0 0,0 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1012 89305 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 185,0 0,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe Epl. 10 13.157,0 0,0 13.157,0 11.879,0 0,0 11.879,0 1.626,0 0,0 1.626,0
1210 51903 Unterhaltung der baulichen Anlagen 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1210 51904 Unterhaltung der baulichen Anlagen 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1210 51908 Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1210 51909 Unterhaltung der baulichen Anlagen 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1210 51912 Unterhaltung der baulichen Anlagen 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1210 51913 Unterhaltung der baulichen Anlagen 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe Kap. 1210 585,0 0,0 585,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1610 89320 Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 6.000,0 6.000,0
1610 89322 Zuschüsse für soziale Infrastruktur 0,0 3.000,0 3.000,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 6.000,0 6.000,0
1610 89323 Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 5.000,0 5.000,0

Summe Kap. 1610 0,0 14.000,0 14.000,0 0,0 16.000,0 16.000,0 0,0 17.000,0 17.000,0

Im Haushaltsentwurf 2026 (HHE) inkl. Nachschiebeliste (NSL) 
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2027ff. 

(Beträge in T€)

HHE 
fällig 2027

NSL 
fällig 2027

NSL inkl. HHE 
fällig 2027

HHE 
fällig 2028

NSL 
fällig 2028

NSL inkl. HHE 
fällig 2028

HHE 
fällig 2029

NSL 
fällig 2029

NSL inkl. HHE 
fällig 2029

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende Maßnahmen zur 
Verbesserung der Pflegeinfrastruktur

Förderung von Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte 
und Fachberatungen sowie für Qualifizierungen von Kita-Trägern und Ausbildungsstätten

Förderung von Forschungsvorhaben und Maßnahmen zur Begleitung von 
Qualitätsmanagementprozessen in der Kindertagesbetreuung, der Kindertagespflege und 
den Familienzentren sowie die Qualifizierung der pädagogischen Fachberatung

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte im Rahmen der 
Umsetzung der Engagementstrategie

Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für Projekte im Rahmen der 
Umsetzung der Gesamtstrategie Ehrenamt
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Anlage

Stand: 21.11.25

Kapitel Titel Zweckbestimmung Begründungen

1004 53301 Ausgaben aufgrund von Werkverträgen oder anderen Auftragsformen 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0

1004 63301 250,0 0,0 250,0 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0

1005 52602 Kosten für Sachverständige, Gutachten u.ä. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 63317 Förderung von Maßnahmen der Kommunen zur Fachkräftegewinnung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 63319 9.964,0 0,0 9.964,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 68402 400,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 68411 Landesprogramm Sprach-Kitas zur Förderung freier Träger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1007 68504 800,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1009 63318 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1009 68419 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 63320 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Im Haushaltsentwurf 2026 (HHE) inkl. Nachschiebeliste (NSL) 
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2027ff. 

(Beträge in T€)

HHE 
fällig 2030 T€

NSL 
fällig 2030 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2030 T€

HHE 
fällig 2031 T€

NSL 
fällig 2031 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2031 T€

HHE 
fällig 2032 T€

NSL 
fällig 2032 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2032 T€

Im Zusammenhang mit Modellvorhaben und Projekten 
zur Fachkräftesicherung und zur Gewinnung von 
Nachwuchskräften in der Pflege, für Maßnahmen zur 
Stärkung der häuslichen Pflege, zur Gewinnung und 
Qualifizierung bürgerschaftlicher Einzelhelfer in der 
Pflege, zur Umsetzung des Demenzplans und zur 
Entbürokratisierung der Pflegedokumentation werden 
mehrjährige Aufträge an Externe/Dritte gegeben.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für ergänzende 
Maßnahmen zur Verbesserung der Pflegeinfrastruktur

Zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung der 
Bevölkerung, insbesondere für den Betrieb von 
Pflegestützpunkten in allen Kreisen und kreisfreien 
Städten wird eine mehrjährige Förderung beschieden. 
Die Vorlage von Berichten ist eine stark projektorientierte 
Arbeit, der typischerweise eine 
haushaltsjahrübergreifende Planung und Umsetzung 
zugrundeliegt. Für 2027 kann u.U, die Erstellung eines 
weiteren Kurzberichtes anstehen (Anfang 2026 wird der 
neue Sozialbericht SH 2025 vorgelegt und der letzte 
Kurzbericht wurde 2024 mit dem Kinderarmutsbericht 
veröffentlicht), für den bereits in 2026 Daten erworben 
werden müssen oder ein externer Gutachter beauftragt 
werden muss. Daher wurde im HH-Jahr 2026 für das 
HH-Jahr 2027 eine VE in Höhe von 20 Tsd. Euro 
angemeldet.
Die Förderung umfasst Bildungsmaßnahmen über zwei 
Folgejahre.

An die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die 
"Kompetenzteams Inklusion"

Die Förderung umfasst Maßnahmen über mehrere 
Jahre.

Förderung von Maßnahmen zur Fort- und Weiterbildung der 
pädagogischen Fachkräfte und Fachberatungen sowie für 
Qualifizierungen von Kita-Trägern und Ausbildungsstätten

Die Förderung umfasst Bildungsmaßnahmen über 
mehrere Jahre.

Die Förderung umfasst Bildungsmaßnahmen über zwei 
Folgejahre.

Förderung von Forschungsvorhaben und Maßnahmen zur Begleitung 
von Qualitätsmanagementprozessen in der Kindertagesbetreuung, der 
Kindertagespflege und den Familienzentren sowie die Qualifizierung der 
pädagogischen Fachberatung

Die Förderung umfasst Bildungsmaßnahmen über 
mehrere Jahre.

Förderung kommunaler Projekte zur Unterstützung der freiwilligen 
Rückkehr

Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der landesweiten Vernetzung der 
Rückkehrberatung und der Reintegration ermöglicht eine 
dreijährige Förderung. Für Kreis Dithmarschen wurden 
bereits VE i.H.v. 500,0 T€ im Jahr 2024 angemeldet. Im 
Sinne der Gleichbehandlung wurde für LHS Kiel 
ebenfalls eine VE ab 2027 angemeldet, um eine 
mehrjährige Förderung in Zukunft zu ermöglichen.

Kofinanzierung eines AMIF-Projekts zur Durchführung von 
Wegweiserkursen

Der Projektzeitraum ist zunächst bis zum 30.09.2027 
befristet. Um die Kofinanzierung über den gesamten 
Projektzeitraum zu sichern, wurden bereits 
Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre 
2026 und 2027 angemeldet. Die Wegweiserkurse 
wurden bisher in BY, MV, SL und SH angeboten. BY, 
MV und SH sind in die AMIF-Förderung eingestiegen. 
Damit wird sich die Projektlaufzeit bzw. das Projektende 
vrsl. auf 2029 verschieben. Damit sich SH am Roll-out 
beteiligen und die Eingliederung erfolgreich umgesetzt 
werden kann, werden für die Jahre 2028 und 2029 
Verpflichtungsermächtigungen in der zu erwartenden 
Kofinanzierungs-Höhe veranschlagt. Die Ko-
Finanzierung von Bund und Land soll zu gleichen 
Anteilen erfolgen.

Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Projekte im 
Rahmen der Umsetzung der Engagementstrategie

Im Haushalt 2026 sind für die Jahre 2027 und 2028 
Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht worden. Die 
Gesamtstrategie Ehrenamt wird im Jahr 2026 neu 
ausgerichtet. Die Förderrichtlinie befindet sich in der 
Aufstellung. Es wird davon ausgegangen, dass daraus 
Projekte über eine Laufzeit von drei Jahren gefördert 
werden.  
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Anlage

Stand: 21.11.25

Kapitel Titel Zweckbestimmung Begründungen

Im Haushaltsentwurf 2026 (HHE) inkl. Nachschiebeliste (NSL) 
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2027ff. 

(Beträge in T€)

HHE 
fällig 2030 T€

NSL 
fällig 2030 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2030 T€

HHE 
fällig 2031 T€

NSL 
fällig 2031 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2031 T€

HHE 
fällig 2032 T€

NSL 
fällig 2032 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2032 T€

1012 68201 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 68301 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 68417 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 68435 Gemeinschaftsaktion SH - Land für Kinder 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 68443 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 88303 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 89303 Zuschüsse für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit freier Träger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1012 89305 Zuschüsse für Investitionen in Jugendherbergen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe Epl. 10 11.544,0 0,0 11.544,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1210 51903 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1210 51904 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1210 51908 Unterhaltung der baulichen Anlagen der Asylunterkunft Boostedt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1210 51909 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1210 51912 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1210 51913 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe Kap. 1210 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1610 89320 Zuschüsse für Investitionen in Frauenfacheinrichtungen 0,0 6.000,0 6.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Es wird jährlich eine neue Verpflichtungsermächtigung in 
den Haushalt eingestellt. Die Bewilligung der Förderung 
eines FSJ-Platzes erfolgt immer vom 01.09. bis zum 
31.08. des Folgejahres.
Es wird jährlich eine neue Verpflichtungsermächtigung in 
den Haushalt eingestellt. Die Bewilligung der Förderung 
eines FSJ-Platzes erfolgt immer vom 01.09. bis zum 
31.08. des Folgejahres.
Es wird jährlich eine neue Verpflichtungsermächtigung in 
den Haushalt eingestellt. Die Bewilligung der Förderung 
eines FSJ-Platzes erfolgt immer vom 01.09. bis zum 
31.08. des Folgejahres.
Eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2026 ist 
für die Jahre 2027 bis 2030 ist erforderlich, da im 
Frühjahr 2026 der Kooperationsvertrag mit dem 
Deutschen Kinderhilfswerk für weitere fünf Jahre (bis 
2030) geschlossen werden soll.

Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähnliche Institutionen für Projekte 
im Rahmen der Umsetzung der Gesamtstrategie Ehrenamt

Im Haushalt 2026 sind für die Jahre 2027 und 2028 
Verpflichtungsermächtigungen ausgebracht worden. Die 
Gesamtstrategie Ehrenamt wird im Jahr 2026 neu 
ausgerichtet. Die Förderrichtlinie befindet sich in der 
Aufstellung. Es wird davon ausgegangen, dass daraus 
Projekte über eine Laufzeit von drei Jahren gefördert 
werden.  

Zuweisungen für Investitionen in Stätten der Jugendarbeit kommunaler 
Träger

Es wird jährlich eine Verpflichtungsermächtigung für das 
Folgejahr ausgebracht, da hier langfristigen Investitionen 
in Stätten der Jugendarbeit gefördert werden.

Es wird jährlich eine Verpflichtungsermächtigung für das 
Folgejahr ausgebracht, da hier langfristigen Investitionen 
in Stätten der Jugendarbeit gefördert werden.

Es wird jährlich eine Verpflichtungsermächtigung für das 
Folgejahr ausgebracht, da hier langfristigen Investitionen 
in Stätten der Jugendarbeit gefördert werden.

Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.
Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.
Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.
Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.
Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.
Um Baufortschritte und Bauzeitpläne überjährig nicht zu 
behindern, werden jährliche 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 20 % des 
Ansatzes für das Folgejahr veranschlagt.

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 
2027 bis 2030 für langjährige große Investitionen aus der 
Umsetzung des Bundesprogramms LuKifG ausgebracht 
worden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon 
ausgegangen, dass die Projekte für die gesamte Laufzeit 
in 2026 bewilligt werden können.
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Anlage

Stand: 21.11.25

Kapitel Titel Zweckbestimmung Begründungen

Im Haushaltsentwurf 2026 (HHE) inkl. Nachschiebeliste (NSL) 
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2027ff. 

(Beträge in T€)

HHE 
fällig 2030 T€

NSL 
fällig 2030 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2030 T€

HHE 
fällig 2031 T€

NSL 
fällig 2031 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2031 T€

HHE 
fällig 2032 T€

NSL 
fällig 2032 T€

NSL inkl. HHE
fällig 2032 T€

1610 89322 Zuschüsse für soziale Infrastruktur 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1610 89323 0,0 5.000,0 5.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe Kap. 1610 0,0 16.000,0 16.000,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 
2027 bis 2030 für langjährige große Investitionen aus der 
Umsetzung des Bundesprogramms LuKifG ausgebracht 
worden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon 
ausgegangen, dass die Projekte für die gesamte Laufzeit 
in 2026 bewilligt werden können.

Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen in Stätten der Jugendarbeit 
freier Träger

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 
2027 bis 2030 für langjährige große Investitionen aus der 
Umsetzung des Bundesprogramms LuKifG ausgebracht 
worden. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon 
ausgegangen, dass die Projekte für die gesamte Laufzeit 
in 2026 bewilligt werden können.
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